
Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Berglen am 29.09.2020 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 14 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 15 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Jochen Friz  

 Herr Gemeinderat Rolf Hammer  

 Herr Gemeinderat Thomas Walter  

 Frau Gemeinderätin Claudia Zeller  
 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

Öffentlicher Teil 

 
1.1. Bekanntgaben  

- Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse 

   

    

Der Vorsitzende gibt die Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse bekannt: 
 

 Sitzung des Gemeinderats      20.10.2020 

 Sitzung des Bau- und Umweltausschusses    24.11.2020 

 Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses  01.12.2020   
 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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1.2. Bekanntgaben  

- Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 21.07.2020 gefassten 
Beschlüsse 

   

    

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Gemeinderat in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 
21.07.2020 einen Bewerber (Bachelor of Arts Public Management) als neuen Mitarbeiter im 
Bauamt gewählt hat. Ferner hat der Gemeinderat einstimmig der Neuausrichtung der Kinder- 
und Jugendarbeit und damit der Erhöhung der Stellenanteile für pädagogische Fachkräfte für die 
Kinder- und Jugendarbeit auf insgesamt 120% (zwei Fachkräfte zu je 60%) zugestimmt. Der 
Gemeinderat hat sich außerdem einstimmig dafür entschieden, im Jahr 2020 aufgrund der 
Corona-Pandemie keine Bürgerversammlung durchzuführen. Ebenfalls einstimmig wurde die 
Verwaltung beauftragt, eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung für den Bereich der Wasserver-
sorgung mit externer Unterstützung zu erarbeiten. Der Verlängerung eines bestehenden notari-
ellen Vorkaufsrechts für 15 Jahre hat der Gemeinderat einstimmig zugestimmt. Außerdem wurde 
die Kündigung eines Mietvertrags für eine von der Gemeinde angemietete Wohnung einstimmig 
befürwortet. Der Gemeinderat hat die Verwaltung einstimmig dazu ermächtigt, eine Verlänge-
rung der Bebauungsfrist für ein Grundstück im Gewerbegebiet um ein weiteres Jahr zu gewäh-
ren.   
 

 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 
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1.3. Bekanntgaben  

- Übergabe der Schneidersbergstraße in Birkenweißbuch 
   

    

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Übergabe der Schneidersbergstraße in Birkenweißbuch 
am Mittwoch, 07.10.2020 erfolgen wird.   
 

 
Das Gremium nimmt Kenntnis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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1.4. Bekanntgaben  

- Einweihung des sanierten Backhauses in Ödernhardt 
   

    

Der Vorsitzende informiert, dass die Einweihung des sanierten Backhauses in Ödernhardt für 
Mittwoch, 21.10.2020 geplant ist.    
 

 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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1.5. Bekanntgaben  

- Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2020 
   

    

Der Vorsitzende weist auf die Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Landesamtes Ba-
den-Württemberg zum 30.06.2020 hin. Demnach lebten zum Stichtag 6.448 Personen in Berg-
len, davon waren 3.225 Personen männlich und 3.223 Personen weiblich. Seit dem vorherigen 
Quartal hat sich die Zahl damit insgesamt um 44 Personen erhöht.   
 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Stand der Bevölkerungsfortschreibung zum 
30.06.2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt 
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1.6. Bekanntgaben  

- Änderung im Filialnetz der Deutschen Post 
   

    

Bürgermeister Maximilian Friedrich informiert über die Änderung im Filialnetz der Deutschen 
Post. Die seitherige Filiale im RegionalRegal in der Beethovenstraße 19 in Oppelsbohm wird 
zum 30.09.2020 geschlossen. Am 01.10.2020 wird die neue Filiale im Geschäft des Küchenstu-
dios Graf, J.-S.-Bach-Straße 26 in Oppelsbohm eröffnet. Die postalische Versorgung der Bevöl-
kerung kann damit durchgehend gewährleistet werden.    
 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Berglen am 29.09.2020 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 14 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 15 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Jochen Friz  

 Herr Gemeinderat Rolf Hammer  

 Herr Gemeinderat Thomas Walter  

 Frau Gemeinderätin Claudia Zeller  
 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
1.7. Bekanntgaben  

- Abrechnung der Dachsanierung beim SSV Steinach-Reichenbach 
   

    

Der Vorsitzende nimmt Bezug auf die erfolgte Sanierung des Daches der Übungshalle im Ver-
einszentrum des SSV Steinach-Reichenbach e.V. Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am 
26.05.2020 beschlossen, dem SSV Steinach-Reichenbach hierfür einen verlorenen Zuschuss in 
Höhe von 50% der Anschaffungskosten (Angebot lag bei 9.453,94 €) zu bewilligen. Die Abrech-
nung der Dachsanierung ist zwischenzeitlich beim Verein eingegangen. Erfreulicherweise sind 
die Kosten um 789,50 € geringer ausgefallen als erwartet.    
 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt 
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1.8. Bekanntgaben  

- Zuwendungsbescheid für Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 
   

    

Der Vorsitzende informiert das Gremium über einen Zuwendungsbescheid für die Errichtung 
öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Höhe von 5.616,00 €. Die geför-
derte Ladesäule wird in der Daimlerstraße unweit der L 1140 im Gewerbegebiet Erlenhof im 
kommenden Jahr aufgestellt. Die ebenfalls geförderte Ladestation im Neubaugebiet Hanfäcker 
in Rettersburg konnte zwischenzeitlich in Betrieb genommen werden.    
 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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1.9. Bekanntgaben  

- Zuwendung für nachhaltige Waldwirtschaft 
   

    

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Gemeinde Zuwendungen für die nachhaltige Waldwirt-
schaft in Höhe von 9.313,00 € erhalten hat.    
 

 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
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1.10. Bekanntgaben  

- Zuschuss für Uferrenaturierung 
   

    

Bürgermeister Maximilian Friedrich gibt bekannt, dass die Kurz-Seitz´sche-Stiftung der Gemein-
de Berglen für das Projekt „Spiel- und Freizeitgelände Berglen – Uferrenaturierung“ einen Zu-
schuss gewähren wird. Das Projekt wird mit einem Zuschuss in Höhe der tatsächlichen Kosten 
für die Uferrenaturierung, maximal jedoch mit 26.000,00 € gefördert.   
 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
  1 x Bauamt 
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2.1. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Geburtstage der Gemeinderäte seit der letzten Sitzung am 21.07.2020 
   

    

Der Vorsitzende spricht folgenden Gemeinderäten, die seit der letzten Gemeinderatssitzung am 
21.07.2020 Geburtstag hatten, seine Glückwünsche aus und bedankt sich für das ehrenamtliche 
Engagement: 
 
 Gemeinderätin Claudia Zeller    12. September 
 Gemeinderätin Dr. Susanne Reichart   16. September    
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2.2. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Parkzeitbeschränkung am Brunnenplatz in der J.-S.-Bach-Straße in Op-
pelsbohm 

   

    

Gemeinderätin Dr. Reichart nimmt Bezug auf die Parkplätze am Brunnenplatz in der J.-S.-Bach-
Straße und bittet darum, bereits jetzt aufgrund des großen Parkdrucks in der Ortsmitte und auf-
grund der Belegung durch Dauerparker eine Parkzeitbeschränkung einzuführen.  
 
Der Vorsitzende informiert, dass das Thema bereits bei der letzten Verkehrsschau angespro-
chen wurde und die Einführung von der Straßenverkehrsbehörde zugesichert worden ist. Sobald 
die schriftliche Anordnung vorliegt, kann die Parkzeitbeschränkung durchgeführt werden.   
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt 
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2.3. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Bundesweiter Warntag am 10.09.2020 
   

    

Gemeinderätin Dr. Reichart spricht den allgemeinen Warntag am 10.09.2020 an und erkundigt 
sich, welche Rückschlüsse die Verwaltung für die Gemeinde Berglen gezogen hat.  
 
Der Vorsitzende informiert, dass es für die Gemeinde Berglen vor allem dahingehend auf-
schlussreich war, dass die digitale Warn-App nicht zufriedenstellend funktioniert hat.  
 
Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Berglen, Herr Ronald Schmidt, wird unter TOP 5 
als Sachverständiger anwesend sein. Er kann sicherlich in diesem Zusammenhang hierzu noch 
ergänzende Ausführungen machen.   
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Berglen am 29.09.2020 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 14 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 15 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Jochen Friz  

 Herr Gemeinderat Rolf Hammer  

 Herr Gemeinderat Thomas Walter  

 Frau Gemeinderätin Claudia Zeller  
 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
3. Bürgerfragestunde    
    

Es werden keine Anfragen von Seiten der Bürgerschaft gestellt.   
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4. Private Finanzierung eines Anbaus an die Friedhofskapelle und Übernah-

me der Kosten für die partielle Umgestaltung des direkten Vorplatzes in 
Hößlinswart sowie Sanierung des Bestandsgebäudes, des Hauptwegs und 
Angleichung der angrenzenden Wegflächen durch die Gemeinde 
 

   

    

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 623/2020 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende begrüßt Herrn Walter Riker und Architekt Bernd Treide aus Schorndorf. Er 
dankt Herrn Riker für das sehr großzügige Angebot, die Finanzierung für den Anbau und die 
Umgestaltung der direkt angrenzenden Außenanlagen übernehmen zu wollen. Ein Präzedenzfall 
für die übrigen elf Friedhöfe in den anderen Ortsteilen wird dadurch nicht geschaffen, da die Fi-
nanzierung des Anbaus ausschließlich durch den Spender erfolgt. Aus Sicht der Verwaltung 
sollte das von Herrn Riker finanzierte Projekt durch flankierende Sanierungsmaßnahmen der 
Gemeinde ergänzt werden, die in den nächsten Jahren ohnehin angestanden wären.  
 
Nachfolgend geht Herr Riker auf die Beweggründe für dieses Angebot ein. Als langjähriger Höß-
linswarter Einwohner habe er vielen Beerdigungen beigewohnt und feststellen müssen, dass es 
oft witterungsbedingt und durch den Verkehrslärm der vorbeiführenden Landesstraße zu erheb-
lichen Beeinträchtigungen gekommen ist. Dies habe ihn dazu bewogen, Abhilfe schaffen zu wol-
len. Gemeinsam mit der Verwaltung wurde das Projekt entwickelt. Auf Vorschlag von Architekt 
Treide aus Schorndorf, der sich intensiv mit sakralen Bauwerken befasst, soll die Kapelle an der 
Seite einen verglasten Anbau erhalten. Dieser wird den Besuchern der Trauerfeier als Wetter-
schutz dienen. Das Gesamtbild des Friedhofs soll aber nicht beeinträchtigt werden. Der Glasbau 
wird sich auch gegenüber dem Gebäudebestand unterordnen und der bisherige Flachdachtrakt 
des Anbaus die Kapelle optisch fortführen. Herr Riker würde sich freuen, wenn der Gemeinderat 
seinen Gedanken folgen würde und das Projekt umgesetzt werden könnte. Die finanziellen Mittel 
stehen zur Verfügung und können der Gemeinde kurzfristig zur Verfügung gestellt werden. Es 
wäre vor diesem Hintergrund schön, wenn das Projekt alsbald, vielleicht schon im kommenden 
Jahr, realisiert wird.  
 
Der Vorsitzende betont, dass der Beschlussantrag den Wunsch Herrn Rikers nach einer zügigen 
Umsetzung aufgreift. Für den Haushalt 2021 wurden von der Verwaltung entsprechende Haus-
haltsmittel angemeldet.   



 
Nachfolgend erläutert Architekt Treide anhand einer PowerPoint-Präsentation seinen Bebau-
ungsentwurf ausführlich.  
 
Der Vorsitzende verweist auf die nichtöffentliche Vorberatung im Bau- und Umweltausschuss am 
14.07.2020 und auf die Besichtigung bei der Ortsbegehung am 22.09.2020. Es liegt eine ein-
stimmige Beschlussempfehlung des Bau- und Umweltausschusses aus nichtöffentlicher Sitzung 
vor.  
 
Gemeinderat Kraus findet das Projekt sehr gelungen. Er gibt jedoch zu überlegen, dass für das 
geplante Kiesfeld nach einer Alternative gesucht werden sollte, da Schottergärten auf Privat-
grundstücken ja auch verboten sind.  
 
Bauamtsleiter Rabenstein gibt Gemeinderat Kraus Recht. Architekt Treide hat bislang allerdings 
nur einen ersten Vorschlag ausgearbeitet, in welchem keine detaillierte Außenanlagengestaltung 
enthalten ist. Im Rahmen der Ausarbeitung des Baugesuchs werden auch solche Dinge berück-
sichtigt, damit die neuen Vorgaben des Naturschutzgesetzes eingehalten sind.  
     
 

 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der vorgestellten Entwurfsplanung mit Kos-

tenschätzung für die Erweiterung und Sanierung der Friedhofskapelle sowie der 
Außenanlagen.  
 

2. Das Gremium dankt Herrn Walter Riker aus Hößlinswart für das sehr großzügige 
Angebot, die Finanzierung für den Anbau und die Umgestaltung der direkt angren-
zenden Außenanlagen zu übernehmen.  
 

3. Die Verwaltung wird mit der Ausarbeitung einer Gesamtplanung und der Ermittlung 
der voraussichtlichen Kosten (Kostenberechnung) beauftragt. Das erforderliche 
Baugesuch kann auf Basis der vorliegenden Entwurfsplanung erstellt und dem 
Landratsamt Rems-Murr-Kreis zur Genehmigung vorgelegt werden. Das gemeindli-
che Einvernehmen gemäß § 36 BauGB wird erteilt. 
 

4. Die Vorsitzende wird ermächtigt, mit Herrn Walter Riker die konkreten Modalitäten 
bezüglich der Umsetzung des Projekts sowie der zugesagten Kostentragung zu 
klären. Der Vorsitzende wird ferner zum Abschluss eines Architektenvertrags mit 
Herrn Architekt Bernd Treide für alle Leistungsphasen ermächtigt, wobei die Be-
auftragung in Stufen zu erfolgen hat.  
 

5. Der Gemeinderat entscheidet über die tatsächliche Umsetzung der Gesamtmaß-
nahme sobald die Kostenberechnung vorliegt, das Baugenehmigungsverfahren 
abgeschlossen ist und die genaue Kostentragung zwischen Herrn Walter Riker und 
der Gemeinde festgelegt wurde. Im Haushalt 2021 sind entsprechende Finanzmittel 
vorzusehen, damit ggf. eine Umsetzung des Projekts möglich ist.  
 

6. Der Gemeinderat stimmt einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 20.000,-- € im 
Produkt „Friedhofs- und Bestattungswesen“ (Produktsachkonto 5530-0000-44310000) 
zur Deckung des Planungshonorars zu. 

   
 
 
Verteiler:1 x Bauakte „Hirschstraße 60“ 
  1 x Friedhofsamt  
 



 
 

 

 
 

Private Finanzierung eines Anbaus an die Friedhofskapelle und 
Übernahme der Kosten für die partielle Umgestaltung des direkten 

Vorplatzes in Hößlinswart sowie Sanierung des Bestandsgebäudes, 
des Hauptwegs und Angleichung der angrenzenden Wegflächen 

durch die Gemeinde 
 
Der Bau- und Umweltausschuss hat sich in seiner nicht öffentlichen Sitzung am 14.07.2020 mit 

einem Spendenangebot von Herrn Walter Riker aus Hößlinswart befasst. Herr Riker ist Gründer 

und einer der Geschäftsführer der Riker Wohnbau und Immobilien GmbH mit Sitz in Remshal-

den. Das Unternehmen ist auch in Berglen aktiv. Am 15.11.2018 hat die Firma zwei Grundstü-

cke im Baugebiet „Hanfäcker“ in Rettersburg von der Gemeinde Berglen erworben, um auf dem 

rd. 2.200 m² großen Gelände insgesamt 22 Eigentumswohnungen mit Tiefgarage zu realisieren. 

Herr Riker war in der Sitzung anwesend und hat das Gremium darüber informiert, dass er gerne 

die Finanzierung eines Anbaus an die bestehende Kapelle auf dem Friedhof in Hößlinswart 

übernehmen möchte, sofern auch seitens der Gemeinde der Bedarf einer entsprechenden Er-

weiterung gesehen wird und zudem Interesse an der gemeinsamen Umsetzung des Projekts 

bestünde. Die Erweiterung des Bestandgebäudes soll im Wesentlichen einen Witterungsschutz 

für die anwesende Trauergesellschaft bei Beerdigungen umfassen. Neben dem Gebäudeanbau 

hat Herr Riker ferner zugesagt, auch die Kosten für die partielle Umgestaltung des direkt an-

schließenden Vorplatzes im Bereich des Neubaus sowie dessen Bepflanzung mit Dachplatanen 

zu übernehmen.  

 

Um die baulichen Möglichkeiten zu klären und den finanziellen Aufwand des Gesamtprojekts 

näher zu bestimmen, wurde von Herrn Riker im Vorfeld und in Absprache mit der Verwaltung 

das Architekturbüro Treide Architekten aus Schorndorf mit der Entwicklung eines ersten Vor-

schlags beauftragt. Architekt Bernd Treide hat sich hierzu zunächst vor Ort einen Eindruck von 

der aktuellen Situation, insbesondere von dem baulichen Zustand des im Jahre 1968 errichte-

ten Bestandsgebäudes und von den Außenanlagen verschafft, sowie die äußeren Einflüsse aus 

dem näheren Umfeld dokumentiert. Ferner wurden die seinerzeit genehmigten Bauvorlagen von 

ihm gesichtet. Auf Basis der gewonnenen Eindrücke und den sich daraus ergebenden Erkennt-

nissen sowie anhand der von Herrn Riker grob umrissenen Aufgabenstellung, die neben den 

notwendigen Sanierungsmaßnahmen auch die gewünschten Verbesserungen für die Trauer-

gemeinde umfasst, wurde ein erster Diskussionsentwurf einschließlich Kostenschätzung entwi-

ckelt. Im Rahmen eines persönlichen Gesprächs im Rathaus am 27.05.2020 wurde die Planung 

im Beisein von Herrn Walter Riker durch Architekt Treide der Verwaltung vorgestellt (siehe An-

lage 1).  

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/623/2020 752.22 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

29.09.2020 öffentlich Entscheidung 
 
 



 

Der Architekt schlägt vor, die Kapelle auf der südöstlichen Seite um einen eingeschossigen An-

bau mit einer Grundfläche von 9,50 m x 6,90 m zu erweitern. Hierfür ist folgende Ausführung 

angedacht: 

 

- Der Neubau wird auf einem Streifenfundament ohne Betonbodenplatte errichtet. Die Ausfüh-

rung des Dachs soll aufgrund bautechnischer Erwägungen, aber auch aus optischen Grün-

den, analog zum bestehenden angebauten Nebengebäude als Flachdach erfolgen.  

 

- Die Ausführung des Gebäudes selbst erfolgt als Holzständerkonstruktion mit schmalen 

Kerto, Schichtholzträgern, Dreischichtplatten als Dachfläche mit minimaler Dämmung und Bi-

tumenabdichtung sowie extensiver Begrünung (Hitze-/Kälteschutz). 

 

- Einbau von Holzfenstern oder alternativ Holzaluminiumfenstern mit Festverglasung und 

Doppeltür an der Eingangsfront sowie Lüftungsflügel zum Querlüften. 

 

- Sichtbare Holzuntersicht im Inneren des Anbaus mit Akustikplatten bestückt und Beleuch-

tung zwischen den Schichtholzträgern. 

 

- Um eine schnelle Aufheizung der Luft ohne langen Vorlauf zu gewährleisten, wird der Einbau 

von elektrischen Unterflurkonvektoren an der Fensterfront und am Ziegelanbau vorgeschla-

gen. 

 

- Stampflehmwand mit Oberlicht und rohe Schwarzstahlplatten im Raum der Stille. 

 

- Barrierefreie Weiterführung des neuen offenen Pflasterbelags der Außenanlage in das Ge-

bäude. 

 

- Umgestaltung des Vorplatzes durch die Verlegung des Denkmals für die Gefallenen der bei-

den Weltkriege an einen zentralen Platz auf der Südwestseite der Kapelle. 

 

Die Kosten werden gemäß DIN 276 auf rd. 205.000,-- € (brutto) geschätzt (siehe Anlage 3). 

 

Aus Sicht der Verwaltung sollte das von Herrn Walter Riker finanzierte Projekt durch folgende 

flankierende Sanierungsmaßnahmen der Gemeinde Berglen ergänzt werden: 

 

- Sanierung des Flachdachs des angebauten Nebengebäudes,  

- Erneuerung der Elektrotechnik einschließlich Erdverkabelung des Stromanschlusses zur 



Widderstraße und Abbau des Dachständers, Erneuerung der Beleuchtung, 

- Sanierung der Toilette, Einbau einer barrierefreien Toilette unter Einbeziehung des angren-

zenden Bestandsraumes, elektrische Beheizung der Sanitärräume, 

- Malerarbeiten im Gebäudeinneren und Neuanstrich der Außenfassade, 

- Reparatur der beschädigten Kunstverglasung, 

- Vereinheitlichung des Pflasterbelags im Bereich der Kapelle, 

- Erneuerung des Hauptwegs zur Widderstraße einschließlich Anpassung des Belags an den 

Vorplatz, 

- Aufarbeiten der Sitzbänke. 

 

Die Kosten wurden von Herrn Treide auf ca. 165.000,-- € geschätzt (siehe Anlage 4). Aus dem 

Übersichtslageplan (Anlage 2) ergibt sich die mögliche Aufteilung des Projekts zwischen Herrn 

Walter Riker und der Gemeinde Berglen. 

 

Herr Walter Riker und Architekt Bernd Treide werden in der Sitzung des Gemeinderats zugegen 

sein und dem Gremium die Planung ausführlich erläutern.  

 

Aus der Sicht der Verwaltung sollte das sehr großzügige Angebot von Herrn Walter Riker in 

jedem Fall von der Gemeinde angenommen werden, da der Bedarf eines Witterungsschutzes 

auf dem Friedhof in Hößlinswart ebenfalls gesehen wird. Es wird dadurch kein Präzedenzfall 

geschaffen. Eine Realisierung des Witterungsschutzes allein durch die Gemeinde wäre auf-

grund von Folgefällen mit erheblichen finanziellen Auswirkungen für den Gemeindehaushalt in 

den Folgejahren verbunden, da eine entsprechende Umsetzung auf den anderen Friedhöfen 

von der Bürgerschaft erwartet werden könnte.  

  

Vor einer Entscheidung des Gemeinderats über die Umsetzung der beschriebenen Maßnah-

men sollte das Architekturbüro Treide Architekten zunächst eine Gesamtplanung ausarbeiten 

und die voraussichtlichen Kosten, aufgeschlüsselt nach Gebäudeneubau und Sanierungsmaß-

nahmen, ermitteln. Sobald diese Kostenberechnung vorliegt, kann abschließend entschieden 

werden, ob alle der vorgeschlagenen flankierenden Maßnahmen von der Gemeinde in diesem 

Zusammenhang tatsächlich umgesetzt werden.  

 

Im Haushalt für das Jahr 2020 sind allerdings keine entsprechenden Finanzmittel enthalten. Die 

Beauftragung des Architekten durch die Gemeinde müsste vor diesem Hintergrund im Rahmen 

einer außerplanmäßigen Ausgabe erfolgen.  

 

Die genauen Modalitäten bezüglich der Umsetzung des Gebäudeanbaus und der angekündig-

ten Kostenübernahme müssten zudem mit Herrn Walter Riker im Vorfeld noch konkretisiert 



werden.  

 

Im Bau- und Umweltausschuss ist nach der Vorstellung des Projekts und der anschließenden 

Verabschiedung von Herrn Riker und Herrn Treide eine nicht öffentliche Aussprache und eine 

Beschlussfassung erfolgt. Der gefasste Beschluss umfasst auch die folgende Beschlussemp-

fehlung an den Gemeinderat:  

   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
7. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der vorgestellten Entwurfsplanung mit Kos-

tenschätzung für die Erweiterung und Sanierung der Friedhofskapelle sowie der 

Außenanlagen.  

 

8. Das Gremium dankt Herrn Walter Riker aus Hößlinswart für das sehr großzügige 

Angebot, die Finanzierung für den Anbau und die Umgestaltung der direkt an-

grenzenden Außenanlagen zu übernehmen.  

 
9. Die Verwaltung wird mit der Ausarbeitung einer Gesamtplanung und der Ermitt-

lung der voraussichtlichen Kosten (Kostenberechnung) beauftragt. Das erforderli-

che Baugesuch kann auf Basis der vorliegenden Entwurfsplanung erstellt und 

dem Landratsamt Rems-Murr-Kreis zur Genehmigung vorgelegt werden. Das ge-

meindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB wird erteilt. 

 
10. Die Vorsitzende wird ermächtigt, mit Herrn Walter Riker die konkreten Modalitäten 

bezüglich der Umsetzung des Projekts sowie der zugesagten Kostentragung zu 

klären. Der Vorsitzende wird ferner zum Abschluss eines Architektenvertrags mit 

Herrn Architekt Bernd Treide für alle Leistungsphasen ermächtigt, wobei die Be-

auftragung in Stufen zu erfolgen hat.  

 
11. Der Gemeinderat entscheidet über die tatsächliche Umsetzung der Gesamtmaß-

nahme sobald die Kostenberechnung vorliegt, das Baugenehmigungsverfahren 

abgeschlossen ist und die genaue Kostentragung zwischen Herrn Walter Riker 

und der Gemeinde festgelegt wurde. Im Haushalt 2021 sind entsprechende Fi-

nanzmittel vorzusehen, damit ggf. eine Umsetzung des Projekts möglich ist.  

 
12. Der Gemeinderat stimmt einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 20.000,-- € im 

Produkt „Friedhofs- und Bestattungswesen“ (Produktsachkonto 5530-0000-44310000) 

zur Deckung des Planungshonorars zu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
 

 
Verteiler:   

 
1 x Bauakte „Hirschstraße 60“ 
1 x Friedhofsamt  
 

 

























Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Berglen am 29.09.2020 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 14 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 15 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Jochen Friz  

 Herr Gemeinderat Rolf Hammer  

 Herr Gemeinderat Thomas Walter  

 Frau Gemeinderätin Claudia Zeller  
 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
 
5. Beschaffung von Digitalfunkgeräten für die Freiwillige Feuerwehr Berglen 

 
   

    

Auf die Sitzungsvorlage 626/2020, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Nach einer kurzen Einleitung durch den Vorsitzenden erläutert der als Sachverständige anwe-
sende Kommandant Ronald Schmidt die Notwendigkeit der Umstellung bei der Feuerwehr auf 
Digitalfunk. Der Landkreis hat Anfang des Jahres einen Förderantrag gestellt, der zwischenzeit-
lich positiv beschieden wurde. Dies bedeutet, dass die Umrüstung sämtlicher 31 Kommunen des 
Rems-Murr-Kreises innerhalb von dreieinhalb Jahren durchgeführt werden muss. Das Lasten-
heft wurde von der Feuerwehr nach bestem Wissen und Gewissen aufgestellt. Einige Detailfra-
gen bis zur eigentlichen Ausschreibung werden sicherlich noch kommen, die man bedarfsge-
recht vor Ort entscheiden muss. 
 
Zu der Anfrage von Gemeinderätin Dr. Reichart unter TOP 2.3 bezüglich des bundesweiten 
Warntags am 10.09.2020 führt Kommandant Schmidt aus, dass es nicht darum ging, einen 
ABC-Alarm auszulösen, sondern um eine Überprüfung, wie man mit den Warn-Apps zurecht-
kommt. Der erste bundesweite Warntag hat dabei deutliche Lücken bei der Alarmierung der Be-
völkerung offenbart. Im Rems-Murr-Kreis gibt es nahezu keine Sirenen mehr. Die Bevölkerung 
wurde daher ohne akustisches Signal informiert. Die Gefahrenmeldungen kamen jedoch auf den 
Smartphones verspätet an, weil die Warnmeldung von unterschiedlichen Leitstellen zur gleichen 
Zeit abgeschickt wurde. Die Warn-App Nina offenbarte Defizite und hat nicht funktioniert.     
 

 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Digitalfunkgeräte entsprechend des vorliegenden Las-
tenheftes auszuschreiben und einen Vergabevorschlag für den Gemeinderat zur Be-
schlussfassung vorzubereiten.   
 
 
 
Verteiler: 1 x Freiwillige Feuerwehr 
  1 x Kämmerei 
  1 x Ordnungsamt     
 



 
 

 

 
 

Beschaffung von Digitalfunkgeräten für die Freiwillige Feuerwehr 
Berglen 

 
Der Landkreis Rems-Murr-Kreis stellt bis Anfang 2023 sein bislang genutztes Gleichwellenfunk-
System auf digitalen Funk um. Wichtigster Grund dabei ist die problematische Ersatzteilversor-
gung mit dieser – gemäß der Aussage der Fachleute – veralteten Technik, die insbesondere 
der Leitstelle immer wieder zu schaffen macht.  
 
Hierzu müssen alle Feuerwehren sowohl die Gebäude als auch die Fahrzeuge mit dieser Tech-
nik ausstatten. Es gibt nur zwei Hersteller, die den Markt mit Endgeräten versorgen. Zum einen 
die Firma Motorola, zum anderen die Firma Sepura. 
 
Mit diesen Firmen hat der Rems-Murr-Kreis einen einheitlichen Warenkorb erstellt, der sich 
dann in einem für alle gültigen Angebot jeweils niedergeschlagen hat. Die Feuerwehren selbst 
müssen für den jeweiligen Bedarf Angebote von in Frage kommenden Firmen für den Einbau 
einholen, wobei die Firmen wiederum in ihrem Angebot auf den vorhandenen Warenkorb bzw. 
dessen Preise zurückgreifen. 
 
Der Ausschlag der Kosten wird also nicht von der Hardware, sondern eher von den Installati-
onskosten der Technik kommen. Die Ausschreibung wird für die Freiwillige Feuerwehr Berglen 
aufgrund des bislang bekannten Kostenvolumens von ca. 40.000 bis 50.000 Euro und den ak-
tuellen Vorgaben des Landes Baden-Württemberg mittels einer beschränkten Ausschreibung 
durchgeführt werden können. Das vorliegende Lastenheft bildet den größten Teil der zu erbrin-
genden Leistungen ab. 
 
Detailfragen werden bis zur eigentlichen Ausschreibung noch mit fachlich versierten Kamera-
den anderer Feuerwehren bzw. mit Feuerwehren, die im Moment bereits schon Geräte ver-
bauen lassen, abgeklärt. 
 
Der Förderantrag für die Fachförderung wurde Anfang des Jahres gestellt und mittlerweile i.H.v. 
5.400 Euro positiv beschieden.  
   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Digitalfunkgeräte entsprechend des vorliegenden 
Lastenheftes auszuschreiben und einen Vergabevorschlag für den Gemeinderat zur B e-
schlussfassung vorzubereiten.  

 
  
 

 
Verteiler:   

 
1 x Freiwillige Feuerwehr 
1 x Kämmerei 
1 x Ordnungsamt     
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/626/2020 131.41 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

29.09.2020 öffentlich Entscheidung 
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
6. Beschaffung eines Notstromaggregats für die Freiwillige Feuerwehr Berg-

len Abteillung Süd 
 

   

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 627/2020 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Nach einer kurzen Einleitung in die Thematik erteilt der Vorsitzende das Wort an Kommandant 
Ronald Schmidt, der den Sachverhalt ausführlich darlegt.  
 
Gemeinderat Scherhaufer hält dies für eine sinnvolle Anschaffung. Er erkundigt sich, ob Diesel-
vorräte vorhanden sind.  
 
Kommandant Schmidt informiert, dass bei der Feuerwehr explizit kein Treibstoff gelagert ist. 
Auch der Tank beim Bauhof wurde aus Umweltschutzgründen stillgelegt. Man verlässt sich also 
auf das Tankstellennetz.  
 
Zur Nachfrage von Gemeinderat Haller teilt Kommandant Schmidt mit, dass mit Kosten in Höhe 
von ca. 40.000,00 € gerechnet wird.  
 
Der Vorsitzende informiert, dass dieser Betrag in den Haushalt eingestellt und damit finanziert 
ist.  
 
Abschließend informiert Kommandant Ronald Schmidt, dass die Hauptversammlung der Freiwil-
ligen Feuerwehr am 20.11.2020 in der Turn- und Versammlungshalle in Steinach abgehalten 
wird. Aus Gründen der Einhaltung der Corona-Vorschriften werden nur die Aktiven der Feuer-
wehr eingeladen. Einladungen werden auch nicht an alle Gemeinderäte, sondern nur an die 
Fraktionsvorsitzenden und Bürgermeister Friedrich ergehen.    
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, das Notstromaggregat entsprechend des vorliegenden 
Lastenheftes auszuschreiben und einen Vergabevorschlag für den Gemeinderat zur Be-
schlussfassung vorzubereiten. 

  
Verteiler: 1 x Feuerwehr 
  1 x Kämmerei 
  1 x Ordnungsamt    
 



 
 

 

 
 

Beschaffung eines Notstromaggregats für die Freiwillige Feuerwehr 
Berglen Abteillung Süd 

 
Das Feuerwehrhaus Süd ist im Notfall als Führungsfeuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr 
Berglen vorgesehen. Hierzu wurde bereits bauseitig sowohl die externe Einspeisung als auch 
die interne Versorgung bestimmter Verbraucher im Bereich der Feuerwehr im Erdgeschoss vor-
gesehen. Das Obergeschoss ist davon nicht betroffen. 
 
Nach Rücksprache mit dem Kameraden Oliver Otrisal, der als ausgebildeter Elektriker und 
Feuerwehrangehöriger beratend tätig war, wird ein einspeisefähiges Notstromaggregat mit min-
destens 44 kVA benötigt. Da das Aggregat hoffentlich nie im Ernstfall benötigt wird, ergibt sich 
das Problem, dass sowohl der verbaute Dieselmotor als auch die gesamte Elektrik regelmäßig 
etwas bewegt bzw. gefordert werden müssen. Es bietet sich daher an das ohnehin sehr schwe-
re Aggregat auf einem Anhänger zu verbauen und mit einem Lichtmasten auszurüsten, der bei 
Übungen und Einsätzen verschiedenster Art genutzt werden kann, damit diese Technik im 
Ernstfall „fit“ ist. Daher die Beschaffung als Lichtmastanhänger. 
 
Das vorliegende Lastenheft orientiert sich dabei an den Anforderungen der Einspeisung und an 
der mit der Abteilungsführung Süd und dem Ausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Berglen ge-
machten Überlegungen zu einem sinnvollen Einsatz. Der wesentlich höhere Leistungsansatz 
des Aggregates hat seinen Grund in den auch bei Industriemotoren mittlerweile gültigen Abgas-
vorschriften. Im benötigten Bereich bis ca. 44 KVA Generatorleistung werden inzwischen Moto-
ren eingebaut, die in etwa der Abgasstufe Euro 5 entsprechen. Diese Motoren benötigen aber 
einen wiederkehrenden, gleichmäßigen Betrieb, um die Abgasreinigungsanlagen als auch die 
dann elektronische Einspritzung des Diesels ohne größere Reparaturen am Laufen zu halten. 
Diese Vorschriften verteuern die Aggregate um rund 10.000 Euro gegenüber den bisherigen, 
elektrisch gleich leistungsfähigen Aggregaten. 
 
Im Bereich bis ca. 70 kVA gelten noch einfachere Vorschriften, die mit etwas „schmutzigeren“ 
Dieselmotoren bestückt werden, wobei deren Haltbarkeit langfristig eher gegeben ist. Es ist klar, 
dass dies nicht den gängigen Vorstellungen des Umweltschutzes entspricht. Für den Einsatz 
bei der Freiwilligen Feuerwehr, der vermutlich pro Jahr nicht einmal die Marke von zehn Be-
triebsstunden erreichen wird, ist aber die langfristige Betriebssicherheit wichtiger als der mini-
mal bessere Umweltschutz.  
   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Die Verwaltung wird beauftragt, das Notstromaggregat entsprechend des vorliegenden 
Lastenheftes auszuschreiben und einen Vergabevorschlag für den Gemeinderat zur Be-
schlussfassung vorzubereiten. 

  
 

 
Verteiler:   

 
1 x Feuerwehr 
1 x Kämmerei 
1 x Ordnungsamt    
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7. Vergabe der Arbeiten für die Modernisierung von Feldwegen in Hößlins-

wart und Steinach 
 

   

    

Auf die Sitzungsvorlage 622/2020, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Firma Gläser als wirtschaftlichster Bieter mit der An-
gebotssumme rund 80.000,00 € unter dem Kostenanschlag liegt. Zusätzlich werden die Maß-
nahmen vom Land Baden-Württemberg mit 40% gefördert.    
 

 
Mit 13 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen fasst der Gemeinderat folgenden Beschluss: 
 
Die Firma Lukas Gläser GmbH & Co. KG aus Aspach erhält zum Angebotspreis von 
210.911,95 € den Auftrag für die Arbeiten der Modernisierung von Feldwegen in Hößlins-
wart und Steinach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt  
 



 
 

 

 
 

Vergabe der Arbeiten für die Modernisierung von Feldwegen in 
Hößlinswart und Steinach 

 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 21.07.2020 die öffentliche Ausschreibung der Arbei-

ten für die Modernisierung von Feldwegen in Hößlinswart und Steinach im Jahr 2020 beschlos-

sen. Das Ingenieurbüro Riker+Rebmann aus Murrhardt hat die Ausschreibungsunterlagen vor-

bereitet. Da die Zuwendungsbescheide vorliegen, wurde die Ausschreibung am 06.08.2020 im 

Staatsanzeiger sowie auf der Gemeindehomepage veröffentlicht. 

 

Die Ausschreibung erfolgte im Zeitraum vom 06.08.2020 bis zum 01.09.2020. Insgesamt haben 

17 Unternehmen die Angebotsunterlagen heruntergeladen. Am 01.09.2020 um 11.00 Uhr fand 

im kleinen Sitzungssaal des Rathauses der Gemeinde Berglen die Submission statt, bei der 

zehn Angebote vorlagen. Alle Angebote entsprachen in Form und Inhalt den Anforderungen 

und konnten gewertet werden. Bei der Wertung der Angebote wurde die aktuelle Mehrwertsteu-

erregelung in Höhe von 16 % berücksichtigt, da die Arbeiten noch dieses Jahr ausgeführt und 

abgenommen werden sollen. 

 

Sondervorschläge oder technische Nebenangebote wurden nicht eingereicht. Zwei Firmen ha-

ben allerdings einen Preisnachlass in Höhe von 2 % ohne Bedingungen unterbreitet, welche in 

die Wertung der Angebote eingeflossen sind. 

 

Nach der Prüfung der Angebote durch das Ingenieurbüro Riker+Rebmann hat sich die folgende 

Reihenfolge der Bieter ergeben: 

 

Die Firma Lukas Gläser aus Aspach liegt als günstigster Anbieter mit einer Angebotssumme 
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von 210.911,95 € deutlich unter dem Kostenanschlag vom 06.08.2020 mit einer Summe von 

rund 291.000 € bei einem Mehrwertsteuersatz von 16 % bzw. rund 298.000 € bei einem Mehr-

wertsteuersatz von 19 %. 

 

Die Anzahl der abgeholten Leistungsverzeichnisse und die mittlerweile ungewöhnliche Anzahl 

von zehn Angeboten deuten auf eine derzeit wieder steigende Nachfrage nach Verkehrswege-

bauarbeiten hin. 

 

Da die Firma Lukas Gläser fachkundig, zuverlässig und leistungsfähig ist, wird dem Gemeinde-

rat empfohlen, die Arbeiten an diese Firma zu vergeben. 

   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Die Firma Lukas Gläser GmbH & Co. KG aus Aspach erhält zum Angebotspreis von 

210.911,95 € den Auftrag für die Arbeiten der Modernisierung von Feldwegen in Hößlins-

wart und Steinach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bauamt  
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
8. Kanalsanierung und Fremdwasserbeseitigung in der Lessingstraße in 

Lehnenberg 
 

   

    

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 621/2020 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende führt in die Thematik ein und betont, dass es sich um eine absolut sinnvolle und 
notwendige Maßnahme handelt, die mit der von der Gemeinde zu bezahlenden Abwasserabga-
be verrechnet werden kann und daher eine Win-Win-Situation darstellt.  
 
Anhand einer PowerPoint-Präsentation erläutert Herr Dr. Beck vom Ingenieurbüro Riker + Reb-
mann die Maßnahmen, die durchgeführt werden müssen, um die Menge an Fremdwasser in den 
Griff zu bekommen, ausführlich. Die Ausführung wird eine große Herausforderung für die Firmen 
darstellen, da es sich um recht anspruchsvolle Aufgaben handelt.  
 
Gemeinderat Haller beobachtet bereits seit ungefähr zehn Jahren, dass verstärkt Wasser aus-
tritt, während der Brunnen unten am Milchhäusle kein Wasser mehr hat. Er vermutet, dass die 
Lehnenberger Dorfquelle mit dem Bau der Häuser im Lindgrenweg ganz oben am Hang verlau-
fen ist. Für ihn wäre es von Bedeutung, zu erfahren, woher das ganze Wasser kommt. Dann 
könnte die Quelle neu gefasst und das Wasser vorher abgeleitet werden. Seit ungefähr drei Jah-
ren tritt das Wasser auch verstärkt auf der Straße aus. 
 
Herr Dr. Beck kennt die Historie zwar nicht, vermutet aber, dass sich das Wasser seinen Weg 
zwischen zwei Erdschichten neu gesucht hat. 
 
Bauhofleiter Albrecht erläutert, dass der Schichtverlauf in dem bebauten Hang sehr unterschied-
lich ist. Zur Erkundung der Untergrundverhältnisse wurden daher auch verschiedene Bohrungen 
durchgeführt.  
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass Handlungsbedarf besteht. Die geplanten Maßnahmen 
werden eine Entlastung für die Kläranlage bringen.  
 
Für Gemeinderat Klenk stellt sich die Frage, warum man dieses Thema erst jetzt angeht. So wie 
es dargestellt wird, handelt es sich um eine wichtige Maßnahme, die man eigentlich hätte priori-
sieren müssen.  



 
Zur Anfrage von Gemeinderat Haller führt Bauamtsleiter Rabenstein aus, dass es schwierig sein 
wird, das Wasser zu fassen.  
 
Zu der Frage von Gemeinderat Klenk führt Herr Rabenstein aus, dass im Haushalt 2020 bereits 
100.000 € für die Maßnahme zur Verfügung gestellt wurden. Aufgrund der Komplexität, welche 
sich auch in den gestiegenen Baukosten widerspiegelt und des problematischen Untergrunds 
konnte die Maßnahme jedoch nicht so schnell wie erhofft angegangen werden. Darüber hinaus 
musste die Sanierungsplanung mehrfach aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse geändert bzw. 
modifiziert werden. Wie von Herrn Dr. Beck erläutert, ist die gesamte Planung sehr anspruchs-
voll und nicht mit Standardlösungen zu bewältigen. Vor diesem Hintergrund wurden verschiede-
ne Varianten untersucht. Das Büro Riker + Rebmann hat in einem Erläuterungsbericht die erfor-
derlichen Maßnahmen dargestellt und geht zwischenzeitlich von Gesamtkosten einschließlich 
Planungskosten in Höhe von voraussichtlich 275.000 € aus. Da die Umsetzung nach der Aus-
schreibung im Herbst 2020 erst im Frühjahr 2021 erfolgen wird, soll das Projekt im Haushaltsjahr 
2021 nochmals komplett finanziert werden.  
 
Der Vorsitzende sagt zu, die Anregung von Gemeinderat Haller (Fassen des Brunnenwassers) 
zu prüfen.  
 
Gemeinderat Haller erkundigt sich, ob eine kostenmäßige Beteiligung des Landkreises erfolgen 
wird, da es sich um eine Kreisstraße handelt. 
 
Der Vorsitzende verneint dies, da der Betrieb der Kanalisation und die Fremdwasserbeseitigung 
im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde liegt.  
 

 
Der Gemeinderat fasst nachfolgend den einstimmigen Beschluss: 

 
1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der vorgestellten Planung und beschließt die 

Umsetzung des Projekts in 2021. 
 

2. Die Verwaltung wird zur Ausschreibung des Gesamtvorhabens durch das Ingenieur-
büro Riker+Rebmann ermächtigt. 

 
3. Der Vorsitzende wird ermächtigt, einen entsprechenden Ingenieurvertrag mit dem 

Planungsbüro Riker+Rebmann abzuschließen. 
 
4. Das Gesamtvorhaben wird im Haushalt 2021 finanziert.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt  
 



 
 

 

 
 

Kanalsanierung und Fremdwasserbeseitigung in der Lessingstraße in 
Lehnenberg 

 
Die Mischwasserkanalisation in der Lessingstraße/K1868 in Lehnenberg ist an mehreren Stel-

len von einem starken Fremdwassereintritt betroffen. Insgesamt ist mit einem Zufluss von meh-

reren Litern pro Sekunde zu rechnen, was dem Wasserverbrauch mehrerer tausend Einwohner 

entspricht. Bei feuchter Witterung wird das Wasser sogar durch die Straßenfugen gedrückt und 

fließt an der Oberfläche über die Lessingstraße ab, wodurch sich im Winter starkes Glatteis 

bildet. 

 

Um dieses Fremdwasser zu beseitigen ist eine offene sowie grabenlose Sanierung des Misch-

wasserkanals geplant (siehe rote Darstellung im Plan).  

Bei der offenen Sanierung werden die undichten Schächte durch neue nach DIN 4034-1-Typ1 

ersetzt sowie die Anschlussleitungen (Straßeneinläufe) erneuert. 

Bei der grabenlosen Sanierung werden die Hauptkanäle mit Inlinern versehen. Diese werden 

mittels eines Warmwasserhärtungsverfahrens eingebaut. Gegenüber dem üblichen UV-

Härtungsverfahren nimmt die Aushärtung längere Zeit in Anspruch. Aufgrund des großen Hö-

henunterschieds zwischen dem Start- und Endschacht und der damit verbundenen Wasser-

druckdifferenz muss der Einbau in zwei Abschnitten erfolgen. 

Des Weiteren soll der Abwasserkanal auf Flst. 413, 419 und 31/1 ebenfalls mithilfe eines Inli-

ners saniert werden.  

 

Durch die Tatsache, dass nach der Sanierung kein Fremdwasser mehr in den Kanal eintritt, 

steigt der Grundwasserspiegel. Das Grundwasser wird deshalb mittels einer Sickerleitung (sie-

he blaue Darstellung im Plan) entlang des Mischwasserkanals in den vorhandenen Wassergra-

ben zwischen Flst. 413 und 21/1 geleitet. Am Ende der Drainagestrecke wird eine Grundwas-

sersperre gesetzt, sodass das Grundwasser entlang der Leitungszone des Mischwasserkanals 

abläuft und der Sickerleitung zugeführt wird. Ebenfalls soll an diese Sickerleitung die Ableitung 

der Lehnenbergquelle angeschlossen werden, wodurch die ursprüngliche Ableitung, welche 

vermutlich über das Grundstück Lessingstraße 4 führt, stillgelegt wird. 

 

Durch das vermehrte Wasseraufkommen im Graben muss dieser ausgebessert werden, indem 

bspw. Engstellen beseitigt werden und die Fließgeschwindigkeit mit Flussbausteinen reduziert 

wird. 

Maßnahmen zur Reduktion des Fremdwassers können mit der von der Gemeinde zu bezahlen-
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den Abwasserabgabe verrechnet werden. Darüber hinaus führt die Maßnahme auch dazu, dass 

die Betriebskosten auf der Kläranlage reduziert werden, da sie nicht mit Fremdwasser (saube-

rem Wasser) belastet wird. 

 

Die einzelnen Maßnahmen sind im angehängten Erläuterungsbericht beschrieben. 

 

Die Kosten für die Gesamtmaßnahme belaufen sich auf rund 300.000 €. Im Haushalt 2020 ste-

hen bereits unter dem Produkt 5380-7872/016 100.000 € zur Verfügung. Das Projekt soll jedoch 

im Haushaltsjahr 2021 nochmals komplett finanziert werden, da die Umsetzung nach der Aus-

schreibung (Herbst 2020) im Frühjahr 2021 erfolgen soll. 

 
Herr Beck vom Ingenieurbüro Riker+Rebmann wird während der Sitzung anwesend sein und 

die Planung vorstellen. 

   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
5. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der vorgestellten Planung und beschließt die 

Umsetzung des Projekts in 2021. 

 

6. Die Verwaltung wird zur Ausschreibung des Gesamtvorhabens durch das Ingenieur-

büro Riker+Rebmann ermächtigt. 

 

7. Der Vorsitzende wird ermächtigt, einen entsprechenden Ingenieurvertrag mit dem 

Planungsbüro Riker+Rebmann abzuschließen. 

 

8. Das Gesamtvorhaben wird im Haushalt 2021 finanziert.  

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
Verteiler:   

 
1 x Bauamt  
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 Herr Gemeinderat Jochen Friz  

 Herr Gemeinderat Rolf Hammer  

 Herr Gemeinderat Thomas Walter  

 Frau Gemeinderätin Claudia Zeller  
 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
 
9. Feststellung des gebührenrechtlichen Ergebnisses für das Jahr 2019 für 

den Abwasserbereich der Gemeinde Berglen 
 

   

    

Auf die Sitzungsvorlage 619/2020, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Nachfolgend erläutert der stellvertretende Kämmerer Herr Kisa den Sachverhalt ausführlich.   
 

 
Der Gemeinderat fasst nachfolgend den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Feststellung des gebührenrechtlichen Ergebnisses für 
die Abwasserbeseitigung für das Jahr 2019 wie in Anlage 1 dargestellt.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei    
 



 
 

 

 
 

Feststellung des gebührenrechtlichen Ergebnisses für das Jahr 2019 
für den Abwasserbereich der Gemeinde Berglen 

 
Mit der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr (rückwirkend zum 01.01.2013) und der 
damit verbundenen Gebührenkalkulation wurde vom Gemeinderat beschlossen, eine kostende-
ckende Abwassergebühr zu kalkulieren. 
 
Gemäß dem Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg dürfen Gebühren höchstens so 
bemessen werden, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt ansatzfähi-
gen Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Bei der Gebührenbemessung können die Gesamt-
kosten in einem mehrjährigen Zeitraum berücksichtigt werden. Davon hat der Gemeinderat sei-
nerzeit Gebrauch gemacht und eine dreijährige Gebührenkalkulation beschlossen. Übersteigt 
am Ende des Bemessungszeitraums das Gebührenaufkommen die ansatzfähigen Gesamtkos-
ten, so sind die Kostenüberdeckungen innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen. Kos-
tenunterdeckungen können ausgeglichen werden. Aus diesem Grund legt die Verwaltung jähr-
lich eine Abrechnung des gebührenrechtlichen Ergebnisses zur Beschlussfassung vor. 
 
Grundlage für die gebührenrechtlichen Ergebnisse sind die Rechnungsergebnisse der Jahres-
rechnung. Hierbei müssen die Rechnungsergebnisse dahingehend bereinigt werden, dass nur 
die Einnahmen und Ausgaben berücksichtigt sind, die auch das entsprechende Gebührenjahr 
betreffen. 
 
Im Vergleich zu den Rechnungsergebnissen wurden die Gebühreneinnahmen entsprechend 
bereinigt. Hier werden im entsprechenden Jahr nur die Abschläge jahresgerecht verbucht. Die 
Abrechnung erfolgt in der Regel im Folgejahr. Aus diesem Grund muss die Abrechnung des 
Vorjahres herausgerechnet und die tatsächliche Abrechnung, welche im Folgejahr verbucht 
wurde, hineingerechnet werden. Daher ist ein Vergleich mit der reinen Haushaltsrechnung nicht 
möglich. 
 
Das gebührenrechtliche Ergebnis für das Jahr 2019 schließt insgesamt mit einer Unterdeckung 
in Höhe von 29.108,39 € ab. Diese Unterdeckung kann bis spätestens im Jahr 2024 in einer 
Gebührenkalkulation ausgeglichen werden. Bei Aufteilung des Gesamtergebnisses weist die 
Schmutzwassergebühr sogar eine Unterdeckung in Höhe von 40.880,32 €, die Niederschlags-
wassergebühr eine Überdeckung in Höhe von 11.771,93 € auf. Der Straßenentwässerungskos-
tenanteil 2019 beträgt 233.068,47 €. Die Berechnung ist in Anlage 1 dargestellt. 
 
Ursächlich für die Unterdeckung bei der Schmutzwassergebühr sind die deutlich gestiegenen 
Aufwendungen für den laufenden Betrieb und gestiegene Abschreibungen im Vergleich zum 
Jahr 2018. Auch die Überdeckung der Niederschlagswassergebühr ist deutlich niedriger als in 
den Vorjahren. Ursächlich hierfür sind ebenfalls gestiegene Aufwendungen und steigende Ab-
schreibungen. 
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B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beschließt die Feststellung des gebührenrechtlichen Ergebnisses für 
die Abwasserbeseitigung für das Jahr 2019 wie in Anlage 1 dargestellt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei    
 

 





Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Berglen am 29.09.2020 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 14 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 15 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Jochen Friz  

 Herr Gemeinderat Rolf Hammer  

 Herr Gemeinderat Thomas Walter  

 Frau Gemeinderätin Claudia Zeller  
 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
 
10. Feststellung Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen für das Haushaltsjahr 

2019 
 

   

    

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 628/2020 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende verweist auf die Vorberatung und die einstimmige Beschlussempfehlung des 
Verwaltungs- und Finanzausschusses am 15.09.2020.   
 

 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgende Beschlüsse: 
 
1. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit sie in der Zuständigkeit 

des Gemeinderats bzw. des Verwaltungs- und Finanzausschusses fallen (siehe B 2 des 
beiliegenden Rechenschaftsberichts 2019), genehmigt. 

 
2. Der Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 595.104,29 € wird zugestimmt. 
 
3. Die Jahresrechnung 2019 wird gem. § 95 Gemeindeordnung wie folgt festgestellt: 

Verwaltungs- Vermögens- Gesamt-

haushalt haushalt haushalt

€ € €

1.   Soll-Einnahmen 16.977.414,07 3.228.119,69 + 20.205.533,76

2.   Neue Haushaltseinnahmereste + 0,00 + 0,00 + 0,00

3.   Zwischensumme + 16.977.414,07 + 3.228.119,69 + 20.205.533,76

4.   Ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr + 0,00 + 0,00 + 0,00

5.   Bereinigte Soll-Einnahmen + 16.977.414,07 + 3.228.119,69 + 20.205.533,76

6.   Soll-Ausgaben + 17.413.608,16 + 7.168.106,83 + 24.581.714,99

7.   Neue Haushaltsausgabereste + 0,00 + 0,00 + 0,00

8.   Zwischensumme + 17.413.608,16 + 7.168.106,83 + 24.581.714,99

9.   Ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr - 436.194,09 - 3.939.987,14 - 4.376.181,23

10. Bereinigte Soll-Ausgaben + 16.977.414,07 + 3.228.119,69 + 20.205.533,76

11. Differenz  10. / 5. (+ = Fehlbetrag) + 0,00 + 0,00 + 0,00  
 
 



4. Die Vermögensrechnung 2019 (Geldvermögensrechnung nach § 43 GemHVO) wird wie 
folgt festgestellt: 
Bezeichnung Stand am Zugang Abgang Stand am

1. Januar 2019 2019 2019 31. Dez.2019

€ € € €

1. Forderungen aus Geldanlagen:

Einlagen bei Banken + 3.018.469,27 € + 0,00 € + 0,00 € + 3.018.469,27 €

Bausparverträge + 0,00 € + 0,00 € + 0,00 € + 0,00 €

Summe 1 -: + 3.018.469,27 € + 0,00 € + 0,00 € + 3.018.469,27 €

2. Teile des Anlagevermögens (§ 46 Nr.2 Buchst.d) bis g) GemHVO):

a) Darlehen an Wasserwerk + 1.185.194,26 € + 1.500.000,00 € - 101.129,19 € + 2.584.065,07 €

b) Geschäftsanteile

     Volksbank Stuttgart + 450,00 € + 0,00 € + 0,00 € + 450,00 €

     KDRS + 18.958,01 € + 0,00 € + 0,00 € + 18.958,01 €

Summe Geschäftsanteile + 19.408,01 € + 0,00 € + 0,00 € + 19.408,01 €

c) Stammkapital an Wasserwerk + 204.516,75 € + 0,00 € + 0,00 € + 204.516,75 €

Summe 2 -: + 1.409.119,02 € + 1.500.000,00 € - 101.129,19 € + 2.807.989,83 €

3. Rücklagen:

Allgemeine Rücklage + 7.123.376,69 € + 595.104,29 € + 0,00 € + 7.718.480,98 €

4. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen usw.

Kredite vom Kreditmarkt + 0,00 € + 0,00 € + 0,00 € + 0,00 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei  
 



 
 

 

 
 

Feststellung Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen für das 
Haushaltsjahr 2019 

 
 
Zu den näheren Einzelheiten wird auf die Jahresrechnung 2019 verwiesen. 
 
Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem durchaus erfreulichen Ergebnis ab. Die Zu-
führung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt liegt um ca. 1.200.000 Euro über 
dem Planansatz. Im Haushaltsjahr 2019 konnte eine Zuführung zur Rücklage realisiert 
werden. Eine Darlehensaufnahme war nicht geplant. 

 
Die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt im Haushaltsjahr 2019, also 
die freie Investitionsspitze, beträgt 1.295.689,67 €, während bei der Haushaltsplanaufstellung 

davon ausgegangen wurde, dass im Jahr 2019 lediglich eine Zuführung i.H.v. 105.000,00 € 
erwirtschaftet werden kann. Da der Gemeindehaushalt schuldenfrei ist entspricht die Netto-
Investitionsrate (Zuführung zum Vermögenshaushalt abzüglich Kredittilgungen) der Zuführung 

(2018: 1.075.433,82 €, 2017: 1.374.480,36 €; 2016: 948.460,66 €). Bei 6.420 Einwohnern (zum 
Stand 30.06.2019 des statistischen Landesamtes Baden-Württemberg) sind dies 201,82 
€/Einwohner (Vorjahr: 168,70 €/ Einwohner). 

 
Auf die Erläuterungen der Seiten 36 ff. der Jahresrechnung wird verwiesen. Dort sind die Grün-
de für die Veränderung der Investitionsrate aufgeführt. 
 
Der Schuldenstand des Gemeindehaushalts (ohne Wasserwerk) beträgt zum 31.12.2019 wei-
terhin 0,00 € bzw. 0,00 €/Einwohner (31.12.2018: 0,00 € bzw. 0,00 €/Einw.). 

 
Eine Darlehensaufnahme war für das Haushaltsjahr 2019 nicht vorgesehen. 

 
Statt der veranschlagten Rücklagenentnahme in Höhe von 3.975.800 € (2018 Rücklagenzufüh-
rung: 2.058.063,47 €) konnte eine Zuführung in Höhe von 595.104,29 € realisiert werden. 
 
Die allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2019 somit 7.718.480,98 € bzw. 1.202,26 €/ Ein-
wohner. 

 
Wird dem Rücklagenbestand die Verschuldung des Wasserwerks in Höhe von 3.909.312,15 € 
gegenübergestellt, ergibt sich ein Überschuss zum 31.12.2019 von 3.809.168,83 €. Damit ist 
die Gemeinde Berglen samt Sonderrechnungen effektiv schuldenfrei. 
 
Bei der Betrachtung des Rücklagenstandes muss jedoch bedacht werden, welche großen Aus-
gabepositionen die nächsten Jahre gestemmt werden müssen (siehe Investitionsprogramm 
Haushalt 2020): 
 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/628/2020 913.69 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

29.09.2020 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
- Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge 485.000,00 € 
- Anbau Feuerwehrgerätehaus Oppelsbohm 760.000,00 € 
- Ausstattung Feuerwehr 216.000,00 € 
- Ausbau Kinderbetreuung 4.650.000,00 € 
- Grunderwerbe 3.115.000,00 € 
- Straßensanierungen 6.036.000,00 € 
- Kanal-/Kläranlagensanierungen 6.917.000,00 € 
- Öffentliche Grünanlagen/Spielplätze 1.225.000,00 € 
- Maßnahmen Friedhöfe 150.000,00 € 
- Ersatzbeschaffungen Bauhof 135.000,00 € 
- DSL Ausbau 598.000,00 € 

Insgesamt 24.287.000,00 € 

 
 
Diesen Kosten stehen Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen (ca. 12.000.000,00 €), Er-
schließungsbeiträge (ca. 3.287.000,00 €), Überschüsse aus dem laufenden Betrieb und etwaige 
Fördermittel entgegen. 
 
Dargestellt sind jedoch lediglich die größeren, investiven Maßnahmen. Hinzu kommen die an-
steigenden Personalkosten im Kinderbetreuungsbereich, da zur Umsetzung des Rechtsanspru-
ches auf einen Betreuungsplatz und den deutlich gestiegenen Kinderzahlen in den Einrichtun-
gen mehr Personal eingestellt werden muss, sowie der Unterhaltungsstau der kommunalen 
Infrastruktur. 
Diese Kosten belasten langfristig den Verwaltungshaushalt (künftig Ergebnishaushalt). 
 
Zusätzlich wirken sich die relativ hohen Gewerbesteuereinnahmen, zwei Jahre zeitversetzt, 
negativ auf die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aus, die im Jahr 
2019 immerhin mit 3.191.690,30 € ca. 18,8 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes aus-
machten. 
 
 
Verwaltungshaushalt: 
 
Der Verwaltungshaushalt liegt mit 16.977.414,07 € (Vorjahr 16.144.922,72 €) um 94.464,07 € 
(0,6 %) über dem Planansatz von 16.882.950,00 €. Wenn die Zuführung des Verwaltungs- an 
den Vermögenshaushalt außer Acht gelassen wird, ergibt sich folgender Vergleich: 
 

Jahr Plan Ausgaben Mehr(+)/ in %

Weniger(-) zum Plan

€ € € %

1. Volumen Verwaltungshaushalt einschl.Zuführung an Vermögenshaushalt:

2019 16.882.950,00 16.977.414,07 94.464,07 0,6%

2018 15.856.750,00 16.144.922,72 288.172,72 1,8%

2019 zu 2018 1.026.200,00 832.491,35 -193.708,65

2. Volumen Verwaltungshaushalt ohne Zuführung an Vermögenshaushalt:

2019 16.777.950,00 15.681.724,40 -1.096.225,60 -6,5%

2018 15.506.750,00 15.069.488,90 -437.261,10 -2,8%

2019 zu 2018 1.271.200,00 612.235,50 -658.964,50  
 
Die für dieses Ergebnis maßgebenden Mehr- bzw. Mindereinnahmen und Mehr- bzw. Minder-
ausgaben sind auf den Seiten 37-38 des beigefügten Rechenschaftsberichts detailliert erläutert. 



Vermögenshaushalt: 
 
Der Vermögenshaushalt liegt mit 3.228.119,69 € (Vorjahr 8.972.548,51 €) um 8.651.880,31 € 

(72,8 %) unter dem Planansatz von 11.880.000,00 €. In nachfolgender Aufstellung ist zusätzlich 
bei den Einnahmen die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt sowie die 
Rücklagenentnahme und bei den Ausgaben die Rücklagenzuführung außer Acht gelassen und 
dann verglichen worden: 
 

Jahr Plan Ausgaben bzw. Mehr(+)/ in %

Einnahmen Weniger(-) zum Plan

€ € € %

1. Volumen Vermögenshaushalt einschl. Zuführung vom Verwaltungshaushalt und

Rücklagenzuführung

2019 11.880.000,00 3.228.119,69 -8.651.880,31 -72,8%

2018 10.810.300,00 8.972.548,51 -1.837.751,49 -17,0%

2019 zu 2018 1.069.700,00 -5.744.428,82 -6.814.128,82

2. Volumen Vermögenshaushalt -Einnahmen- ohne Zuführung vom

Verwaltungshaushalt und ohne Entnahme aus allg. Rücklage:

2019 7.799.200,00 1.932.430,02 -5.866.769,98 -75,2%

2018 10.635.300,00 7.897.114,69 -2.738.185,31 -25,7%

2019 zu 2018 -2.836.100,00 -5.964.684,67 -3.128.584,67

3. Volumen Vermögenshaushalt -Ausgaben- ohne Rücklagenzuführung:

2019 11.880.000,00 2.633.015,40 -9.246.984,60 -77,8%

2018 10.150.300,00 6.914.485,04 -3.235.814,96 -31,9%

2019 zu 2018 1.729.700,00 -4.281.469,64 -6.011.169,64  
 
Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts sind in beiliegendem Rechenschafts-
bericht auf den Seiten 39-50 ausführlich erläutert. 
 
Der Verwaltungs- und Finanzausschusses hat den Sachverhalt am 15.09.2020 vorberaten und 
den Mitgliedern des Gemeinderats einstimmig zur Beschlussfassung empfohlen.  
 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat fasst folgende Beschlüsse: 
 
4. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit sie in der Zuständigkeit 

des Gemeinderats bzw. des Verwaltungs- und Finanzausschusses fallen (siehe B 2 
des beiliegenden Rechenschaftsberichts 2019), genehmigt. 

 
5. Der Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 595.104,29 € wird zugestimmt. 
 
6. Die Jahresrechnung 2019 wird gem. § 95 Gemeindeordnung wie folgt festgestellt: 



Verwaltungs- Vermögens- Gesamt-

haushalt haushalt haushalt

€ € €

1.   Soll-Einnahmen 16.977.414,07 3.228.119,69 + 20.205.533,76

2.   Neue Haushaltseinnahmereste + 0,00 + 0,00 + 0,00

3.   Zwischensumme + 16.977.414,07 + 3.228.119,69 + 20.205.533,76

4.   Ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr + 0,00 + 0,00 + 0,00

5.   Bereinigte Soll-Einnahmen + 16.977.414,07 + 3.228.119,69 + 20.205.533,76

6.   Soll-Ausgaben + 17.413.608,16 + 7.168.106,83 + 24.581.714,99

7.   Neue Haushaltsausgabereste + 0,00 + 0,00 + 0,00

8.   Zwischensumme + 17.413.608,16 + 7.168.106,83 + 24.581.714,99

9.   Ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr - 436.194,09 - 3.939.987,14 - 4.376.181,23

10. Bereinigte Soll-Ausgaben + 16.977.414,07 + 3.228.119,69 + 20.205.533,76

11. Differenz  10. / 5. (+ = Fehlbetrag) + 0,00 + 0,00 + 0,00  
 
5. Die Vermögensrechnung 2019 (Geldvermögensrechnung nach § 43 GemHVO) wird wie 
folgt festgestellt: 
Bezeichnung Stand am Zugang Abgang Stand am

1. Januar 2019 2019 2019 31. Dez.2019

€ € € €

1. Forderungen aus Geldanlagen:

Einlagen bei Banken + 3.018.469,27 € + 0,00 € + 0,00 € + 3.018.469,27 €

Bausparverträge + 0,00 € + 0,00 € + 0,00 € + 0,00 €

Summe 1 -: + 3.018.469,27 € + 0,00 € + 0,00 € + 3.018.469,27 €

2. Teile des Anlagevermögens (§ 46 Nr.2 Buchst.d) bis g) GemHVO):

a) Darlehen an Wasserwerk + 1.185.194,26 € + 1.500.000,00 € - 101.129,19 € + 2.584.065,07 €

b) Geschäftsanteile

     Volksbank Stuttgart + 450,00 € + 0,00 € + 0,00 € + 450,00 €

     KDRS + 18.958,01 € + 0,00 € + 0,00 € + 18.958,01 €

Summe Geschäftsanteile + 19.408,01 € + 0,00 € + 0,00 € + 19.408,01 €

c) Stammkapital an Wasserwerk + 204.516,75 € + 0,00 € + 0,00 € + 204.516,75 €

Summe 2 -: + 1.409.119,02 € + 1.500.000,00 € - 101.129,19 € + 2.807.989,83 €

3. Rücklagen:

Allgemeine Rücklage + 7.123.376,69 € + 595.104,29 € + 0,00 € + 7.718.480,98 €

4. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen usw.

Kredite vom Kreditmarkt + 0,00 € + 0,00 € + 0,00 € + 0,00 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei  
 

 















































































































































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Berglen am 29.09.2020 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 14 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 15 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Jochen Friz  

 Herr Gemeinderat Rolf Hammer  

 Herr Gemeinderat Thomas Walter  

 Frau Gemeinderätin Claudia Zeller  
 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
11. Feststellung Rechnungsergebnis 2019 Wasserwerk Berglen 

 
   

    

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 629/2020 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende verweist auf die Vorberatung und die einstimmige Beschlussempfehlung des 
Verwaltungs- und Finanzausschusses am 15.09.2020. 
 
Gemeinderat Tottmann dankt Kämmerer Schreiber und dem Team der Kämmerei für die geleis-
tete Arbeit.     
 

 
Der Gemeinderat fasst folgenden einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss des Wasserwerks Berglen für das Wirt-
schaftsjahr 2019 entsprechend der nachfolgenden Beschlussvorlage fest. 



 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei   i 
 



 
 

 

 
 

Feststellung Rechnungsergebnis 2019 Wasserwerk Berglen 
 
 

1. Lagebericht 

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 64.678,88 € (2018: Gewinn in 

Höhe von 109.514,16 €) ab. 
 
Die verkaufte Wassermenge ist mit 264.295 m³ (Vorjahr: 272.124 m³) geringer als im Vorjahr.  

 
Der Erlös aus dem Wasserverkauf beträgt 853.895,43 € (Vorjahr 875.141,38 €). 
 
Der Aufwand für den Wasserbezug von 146.847 m³ (Vorjahr 213.354 m³) vom Zweckverband 

Wasserversorgung Berglen - Wieslauf hat sich auf 99.579,66 € (Vorjahr 118.889,27 €) redu-
ziert.  
 
Der weiterhin hohe, wenn auch im Vergleich zum Vorjahr deutlich niedrigere Fremdwasserbe-
zug begründet sich durch den extrem trockenen Sommer 2019 und den damit einhergehenden 
Rückgang der Quellschüttungen. Auch mussten einzelne Quellen aus Qualitätsgründen zeit-
weise vom Netz genommen werden. 
 
Auch wenn das Wasserwerk Berglen kein Wasser vom Zweckverband bezieht, entstehen für 
die Vorhaltung der Bezugsrechte jährliche Kosten in Höhe von 48.284,38 € (Stand 2019): 

Festkostenumlage ges. Festkosten 438.948,90 € 434.314,17 €

ges. Beteiligungsquote in l/s 50,00 50,00 

Quote Berglen in l/s 5,50 5,50 

Summe 48.284,38 € 47.774,56 €

Betriebskostenumlage ges. Betriebsaufwand 374.939,99 € 383.716,24 €

ges. Wasserlieferung in m³ 1.073.370,00 1.151.202,00 

Wasserlieferung Berglen in m³ 146.847,00 213.354,00 

Summe 51.295,28 € 71.114,71 €

Gesamt 99.579,66 € 118.889,27 €

2019 2018

 
 
Sowohl die Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Materialver-
brauch) als auch die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind im Jahr 2019, verglichen 

mit dem Jahr 2018, gestiegen. Insgesamt hat sich der Materialaufwand um 8.717,73 € auf 
425.369,20 € erhöht. 
 
Die finanzielle Lage des Wasserwerks Berglen ist geordnet. Die Eigenkapitalquote beträgt 

28,64 % (Vorjahr 30,53 %). Das Eigenkapital beträgt nach der Bilanz zum 31.12.2019 
1.659.858,53 € (Vorjahr 1.595.179,65 €) und ist in Höhe des Jahresgewinns 2019 (64.678,88 €) 
gestiegen.  
 
Die Kapitaldeckung zur - nach Auffassung der Finanzverwaltung - notwendigen Eigenkapital-

ausstattung von 30% (1.738.382,00 €) hat sich gegenüber dem Vorjahr um 106.012,00 € ver-
schlechtert. Zum 31.12.2019 liegt eine Kapitalunterdeckung in Höhe von 78.523,00 € vor. Zu-

rückzuführen ist diese Entwicklung auf die getätigten Investitionen im Jahr 2019 und dem dar-
aus resultierenden Anstieg der bereinigten Bilanzsumme um 568.971,00 €. Das Eigenkapital 
hätte sich somit um 170.691,30 € (30%) erhöhen müssen, stieg jedoch nur um 64.678,88 €. 
 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/629/2020 913.69 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

29.09.2020 öffentlich Entscheidung 
 
 



Der Vermögensplan 2019 weist zum Jahresende einen Finanzierungsmehrbetrag in Höhe von 

815.348,04 € (Vorjahr Finanzierungsfehlbetrag 259.895,76 €) aus. Dadurch hat sich in der lang-
fristigen Finanzierung der Deckungsmittelüberhang auf 175.106,52 € (Vorjahr        -

640.241,52 €) deutlich verbessert.  
 
Da die Erschließung des Baugebiets Hanfäcker in Rettersburg sowie die Sanierung der Schnei-
dersbergstraße in Birkenweißbuch erst im Jahr 2020 abgeschlossen sein werden und sich die 
Leitungssanierung in Bretzenacker auf das Jahr 2021 verschiebt, wurde die geplante Darlehen-
saufnahme aus dem Gemeindehaushalt nicht wie veranschlagt in Höhe von 2.200.000,00 €, 
sondern lediglich in Höhe von 1.500.000,00 € realisiert. 
 
 
2. Erläuterungen zur Bilanz 

Das Anlagevermögen hat sich um rd. 473.000 € auf 5.407.262,06 € (von 4.934.141,15 € im 

Vorjahr) erhöht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2019 erneut mehr investiert wurde 
als Abschreibungen angefallen sind. 
 
Im Jahr 2019 wurden folgende Investitionsvorhaben erstellt bzw. aktiviert: 
 

 

 
Der Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen hat sich mit 85.183,12 € zum Vorjahr 

(87.485,90 €) leicht reduziert. 
 
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen zum Jahresende 315.360,07 € 

(Vorjahr 227.984,13 €). Diese gliedern sich wie folgt auf: 
 

- Wasserzins:  311.657,03 € 
- Verbrauchsabrechnung: 3.703,04 € 

 
Das Stammkapital des Wasserwerks Berglen beträgt unverändert 204.516,75 €. Die allgemei-
ne Rücklage beträgt wie im Vorjahr 1.254.738,39 €. 

 
Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresgewinn 2019 auf 1.659.858,53 € (von 1.595.179,65 

€ im Vorjahr) erhöht. 
 
Der Bilanzgewinn erhöht sich auf 64.678,88 € (Vorjahr Gewinnvortrag 135.924,51 €).  



 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten reduzierten sich durch die Tilgungsleistun-

gen i.H.v. 164.303,40 € im Jahr 2019 zum 31.12.2019 auf 1.325.247,09 € (Vorjahr 1.489.550,49 
€). 
 
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich auf 179.970,98 € (Vor-

jahr 103.330,73 €) erhöht.  
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde  haben sich erhöht und betragen 

2.607.577,40 € (Vorjahr 2.026.856,06 €), davon Gemeindedarlehen: 2.584.065,06 € (Vorjahr 
1.185.194,25 €), Kassenmehrausgaben: 13.028,58 € (Vorjahr 825.672,31 €) und die entspre-
chende Verzinsung des Kassenverrechnungssaldos i.H.v. 10.483,76 € (Vorjahr 15.989,50 €). 
 
Die Darlehen betragen damit zum 31.12.2019 insgesamt 3.909.312,15 € (Vorjahr 2.674.744,74 

€). Dies entspricht 608,93 €/Einwohner (Einwohnerzahl zum 30.06.2019: 6.420) (Vorjahr 419,57 
€/Einwohner). 
 
Die Tilgungsausgaben 2019 betragen 265.432,59 € (Vorjahr 264.436,47 €).  

 
 
3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Die verkaufte Wassermenge von 264.295 m³ (2018: 272.124 m³, 2017: 256.382 m³, 2016: 

251.239 m³, 2015: 254.127 m³, 2014: 245.692 m³, 2013: 246.325 m³, 2012: 240.219 m³, 2011: 
234.425 m³, 2010: 238.226 m³) ist niedriger als im Vorjahr. Der Wasserpreis beträgt seit dem 
01.01.2018 2,55 €/m³. Der kostendeckende Wasserpreis (nach der Gewinn- und Verlustrech-
nung; Aufwendungen: 815.054,34 €; sonstige Erlöse: 25.837,79 €) würde, ohne die Grundge-
bühr, 2,99 €/m³ netto betragen. Mit der Grundgebühr in Höhe von 6,88 €/Monat netto (insge-
samt ca. 177.000 €) läge der kostendeckende (einheitliche) Wasserpreis für das Wirtschaftsjahr 
2019 bei 2,32 €/m³ netto. 
 
Die Einnahmen aus dem Wasserverkauf haben sich auf 853.895,43 € leicht reduziert (2018: 

875.141,38 €, 2017: 765.033,32 €, 2016: 757.721,88 €, 2015: 743.680,64 €, 2014: 619.438,59 
€, 2013: 617.903,33 €, 2012: 616.096,81 €, 2011: 612.930,93 €, 2010: 607.787,20 €). Ursäch-
lich hierfür ist der geringere Wasserverkauf i.H.v. ca. 3% zum Jahr 2018. 
 
Die sonstigen Umsatzerlöse (insbesondere Kostenersätze für die Behebung von Rohrbrü-

chen) belaufen sich auf 15.048,27 € (Vorjahr 14.270,66 €) und liegen damit auf dem Niveau des 
Vorjahres. 
 
Der Wasserbezug vom Zweckverband Berglen-Wieslauf in 2019 ist deutlich auf 146.847 m³ 
(Vorjahr 213.354 m³) gesunken. Der Aufwand für den Fremdwasserbezug hat sich entspre-
chend auf 99.579,66 € reduziert (2018: 118.889,27 €, 2017: 86.888,69 €, 2016: 73.694,02 €, 
2015: 69.422,53 €, 2014: 61.308,07, 2013: 73.174,24 €, 2012: 71.238,91 €, 2011: 50.471,98 €, 
2010: 51.507,96 €). 
Der Anstieg des Fremdwasserbezugs erklärt sich durch den heißen Sommer im vergangenen 
Jahr. Die Quellschüttung der eigenen Quellen ging zurück und die Wassermehrabnahme muss-
te durch Wasserzukäufe vom Zweckverband Berglen-Wieslauf gedeckt werden. Hinzu kam, 
dass durch die Starkregenereignisse Probleme mit der Wasserqualität der Quellen einhergin-
gen, die aufgrund Eintrübungen oder Keimbelastungen immer wieder vom Netz genommen 
werden mussten.  
 
Weitere Gründe für den Fremdwasserbezug sind: 
 

- immer wieder auftretende Rohrbrüche sowie  
- die Abdeckung des Spitzenlastausgleichs (hohe Wasserentnahme über kurzen Zeit-

raum, z.B. Löschwasser, Netzmessungen,…). 
 



Der Stromverbrauch im Jahr 2019 ist mit 200.640 kWh, gegenüber 2018 mit 178.524 kWh, um 
22.116 kWh gestiegen. Die Strombezugskosten sind auf 40.998,73 € gestiegen (2018: 

26.220,02 €, 2017: 30.978,35 €, 2016: 36.713,25 €, 2015: 34.176,56 €, 2014: 24.314,38 €, 
2013: 36.845,77 €, 2012: 37.697,96 €, 2011: 31.215,74 €, 2010: 34.602,04 €). Die im Jahr 2018 
verbuchten Stromabrechnungen für 2017 weisen einige Gutschriften aus. Die Stromlieferverträ-
ge der Gemeinde und des Wasserwerks werden regelmäßig gemeinsam mit anderen Kommu-
nen und kommunalen Einrichtungen über den Gemeindetag Baden-Württemberg ausgeschrie-
ben.  
 
Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erhöhen sich 2019 auf 23.667,02 € 

(2018: 18.925,41 €, 2017: 27.364,41 €, 2016: 14.261,49 €, 2015: 10.820,53 €, 2014: 42.408,73 
€, 2013: 27.259,86 €, 2012: 21.294,20 €, 2011: 20.817,11 €, 2010: 27.415,03 €).  
 
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Unterhaltungsaufwand sowie Kosten für die 

technische Betriebsführung) sind mit 240.702,69 € geringfügig höher als im Vorjahr (2018: 
238.694,24 €, 2017: 171.533,52 €, 2016: 189.878,64 €, 2015: 192.956,59 €, 2014: 179.859,89 
€, 2013: 178.174,50 €, 2012: 150.643,19 €, 2011: 185.786,06 €, 2010: 172.516,73 €). Im Jahr 
2019 lagen weniger Rohrbrüche (elf Rohrbrüche an Hausanschlüssen, vier Rohrbrüche an 
Hauptleitungen) vor als im Vorjahr (Rohrbrüche 2018: Hausanschlüsse: zehn, Hauptleitungen: 
acht). 
 
Insgesamt hat sich der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr auf 425.369,20 € (2018: 
416.651,47 €, 2017: 330.724,03 €, 2016: 332.820,29 €; 2015: 307.376,21 €, 2014: 307.891,07 
€, 2013: 315.454,37 €, 2012: 280.874,26 €, 2011: 288.290,89 €, 2010: 286.041,76 €) erhöht. 
 
Der Wasserverlust im Jahr 2019 liegt mit 14,77 % deutlich unter dem Vorjahr (2018: 21,35 %, 

2017: 9,16 %, 2016: 11,61 %, 2015: 8,87 %, 2014: 11,09 %, 2013: 23,69 %, 2012: 22,55 %, 
2011: 19,44 %, 2010: 23,44 %). Ein Wert kleiner 10,00 % ist anzustreben. 
 
Der Wasserverbrauch für Bauwasser, der Anteil für die Reinigungsmaßnahmen, die Übungen 
und Einsätze der Feuerwehr und des Betriebswassers können nur geschätzt werden. Die Was-
serverluste entstanden durch die aufgetretenen Rohrbrüche an Hauptleitungen, Hydranten und 
Hausanschlussleitungen.  
 
Das Wasserwerk Berglen beschäftigt nur noch eine Reinigungskraft und die Hilfskräfte, um die 
Wasserzählerablesung durchzuführen. Der Personalaufwand betrug in 2019 6.957,84 € (2018: 

6.573,22 €, 2017: 6.427,19 €, 2016: 6.865,85 €, 2015: 6.804,35 €, 2014: 6.690,32 €, 2013: 
6.601,85 €, 2012: 3.820,75 €, 2011: 8.209,25 €, 2010: 5.250,66  €). 
 
Die Abschreibungen liegen 2019 mit 230.330,08 € unter dem Niveau des Vorjahres mit 

237.255,79 €. Viele Anlagegüter haben Ihre gewöhnliche Nutzungsdauer überschritten, der 
Großteil der Baumaßnahmen 2019 konnte noch nicht abgeschlossen werden und wird als An-
lagen im Bau nicht abgeschrieben (Neubau HB Galgenberg, Erschließung Baugebiet Hößlins-
wart, Sanierung Schneidersbergstraße). 
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 2019 74.563,56 € und liegen ca. 39,4 

% über dem Niveau des Vorjahres (2018: 53.495,54 €, 2017: 63.892,47 €, 2016: 56.611,11 €, 
2015: 81.118,80 €, 2014: 71.335,41 €, 2013: 80.363,10 €, 2012: 86.485,77 €, 2011: 87.535,61 
€, 2010: 86.238,28 €). Im Jahr 2019 wurde ein Rechtsgutachten zur Ausschreibungspflicht der 
technischen Betriebsführung durchgeführt. Des Weiteren ging die Abrechnung der Steuerbera-
tungsleistungen für das Jahr 2017 erst im Jahr 2019 ein. 
 
Die Zinsaufwendungen sind mit 66.333,69 € (2018: 77.521,57 €, 2017: 74.22,81 €, 2016: 

121.306,98 €, 2015: 86.896,23 €, 2014: 100.073,07 €, 2013: 104.434,60 €, 2012: 106.800,18 €, 
2011: 115.791,90 €, 2010: 125.964,53 €) niedriger als im Vorjahr.  
 
Das Wasserwerk wickelt seine Kassen- und Bankgeschäfte über die Gemeindekasse ab. Die 



notwendige Verzinsung der gegenseitigen Kassensalden ist mit 10.483,76 € (2018: 

15.989,50 €, 2017: 21.221,35 €, 2016: 26.289,38 €, 2015: 13.539,01 €, 2014: 24.598,85 €, 
2013: 42.100,01 €, 2012: 38.443,56 €, 2011: 34.970,73 €, 2010: 37.147,40 €) in vorstehendem 
Zinsbetrag enthalten.  
 
Die Verzinsung der von der Gemeinde gewährten Darlehen erforderte 2019 einen Aufwand von 
18.704,86 € (2018: 20.658,09 €, 2017: 8.436,32 €, 2016: 9.906,28 €, 2015: 11.567,97 €, 2014: 
18.320,10 €, 2013: 15.226,27 €, 2012: 17.864,54 €, 2011: 26.778,93 €, 2010: 31.326,85 €).  
 
Durch die guten Jahresabschlüsse der Vorjahre konnte der Bilanzverlust abgebaut werden. 
Durch den vorhandenen Bilanzgewinn in Höhe von 200.603,39 € entsteht im Wirtschaftsjahr 
2019 eine Körperschaftssteuerverbindlichkeit i.H.v. 11.218,87 €. 

 
Der Jahresgewinn 2019 in Höhe von 64.678,88 € (2018: 109.514,16 €, 2017: 96.466,12 €, 

2016: 62.650,15 €, 2015: 97.194,05 €, 2014: 30.824,05 €, 2013: -13.341,76 €, 2012: 9.047,49 
€, 2011: -28.689,41 €, 2010: -30.741,37 €, 2009: -34.567,45 €) soll auf neue Rechnung vorge-
tragen werden. 
 
Als Beratungsunterlagen liegen bei: 
 

 Die Beschlussvorlage für 2019, 

 die Bilanz 2019, 
 die Gewinn- und Verlustrechnung 2019, 

 die Übersicht der Darlehensentwicklung 2019, 

 die Übersicht des Anlagevermögens 2019, 

 die Vermögensplan-Abrechnung 2019, 

 die Energieverbrauchsbilanz 2008-2019 sowie 

 die Wassermengenbilanz 2018-2019. 
 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat den Sachverhalt am 15.09.2020 vorberaten und 
den Mitgliedern des Gemeinderats einstimmig zur Beschlussfassung empfohlen. 
 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
 
Der Gemeinderat fasst folgenden Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss des Wasserwerks Berglen für das Wirt-
schaftsjahr 2019 entsprechend der nachfolgenden Beschlussvorlage fest. 



 
 
 

 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei   i 
 

 



























Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Berglen am 29.09.2020 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 14 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 15 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Jochen Friz  

 Herr Gemeinderat Rolf Hammer  

 Herr Gemeinderat Thomas Walter  

 Frau Gemeinderätin Claudia Zeller  
 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
12. Beschlussfassung über die Annahme von Spenden    
    

Der Vorsitzende informiert das Gremium über folgende bei der Gemeindeverwaltung eingegan-
genen Spenden: 
 

 Förderverein NBS  durch Vereinsauflösung   2.786,75 € 

 Roland Heckeler  Freiwillige Feuerwehr       500,00 € 
 Fa. Harro Höfliger  30 l Desinfektionsmittel für Kindertageseinrichtungen 

 Anonymer Spender  Spielplätze     1.000,00 € 
 
 
Der Vorsitzende dankt den Spendern für das großartige Engagement.    
 

 
Der Gemeinderat stimmt der Spendenannahme einstimmig zu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Gemeindekasse 
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